
Antragsversendung an: KVN Bezirksstelle, Geschäftsbereich Vertragsärztliche Versorgung 

 

 
 
 
 
Antrag nach § 291g Absatz 4 SGB V über die Anforderungen an die  
technischen Verfahren zur Videosprechstunde -  
Anlage 31b Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) 
Videosprechstunde 

(GOP 01439 und 01450 EBM) 

 
  
                                     
 
 
 
 
 
 
 

Ort der Leistungserbringung, einschließlich Zweigpraxen: 

 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 
Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

 
 
 
 
 
 
 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters) / 
bei angestelltem Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) Unterschrift aller Mitglieder / Stempel 

 
  

1. Antragsgegen- 
stand 

Zur Teilnahme an dieser Vereinbarung sind alle an der hausärztlichen Versorgung nach  
§ 73 Abs. 1a SGB V teilnehmenden Ärzte sowie Fachärzte der unmittelbaren Patientenversor-
gung berechtigt. 

 Die Registrierung bei einem zertifizierten Videodienstanbieter gemäß § 5 der Anlage 31b ist 
erfolgt 

und 
 die technischen Anforderungen der Anlage I zur Anlage 31b sind durch eine Erklärung des 

Videodienstanbieters bestätigt 
Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

2. Räumliche 
Voraussetzungen 

 Die Videosprechstunde findet zur Gewährleistungen der Datensicherheit und eines stö-
rungsfreien Ablaufes in geschlossenen Räumen, die eine angemessene Privatsphäre si-
cherstellen, statt.  

3. Apparative 
Voraussetzungen 

 Zur Durchführung der Videosprechstunde sind folgende Voraussetzungen gemäß Anlage I 
der Anlage 31b zum Bundesmantelvertrag-Ärzte gegeben: 
 Kamera  
 Bildschirm (Monitor, Display etc.) mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 3 Zoll 

und einer Auflösung von mindestens: 640x480 px  
 Bandbreite von mindestens 2000 kbit/s im Download  
 Mikrofon und Tonwiedergabeeinheit 

4. Datenschutz 

 Gemäß § 2 der Vereinbarung werden für die Verarbeitung personenbezogener Patientenda-
ten die rechtlichen Rahmenbedingungen beachtet, die sich insbesondere aus den Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) so-
wie des Zehnten Sozialgesetzbuchs (SGB X) ergeben.  

 Zudem wird im Hinblick auf die Datensicherheit in den Räumlichkeiten gewährleistet, dass 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen entsprechend § 9 BDSG eingehalten werden. 

 Zulassung 
 Ermächtigung 
 Anstellung bei: 

 

Genehmigung beantragt zum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 
 
 
 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  
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Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen Verfahren zur Videosprechstunde  
gemäß § 291g Absatz 4 SGB V -  Anlage 31b zum Bundesmantelvertrag - Ärzte 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
Diese Vereinbarung regelt die Anforderungen an die techni-
schen Verfahren zur Durchführung von Videosprechstunden 
in der vertragsärztlichen Versorgung, insbesondere Einzel-
heiten hinsichtlich der Qualität und der Sicherheit sowie die 
Anforderungen an die technische Umsetzung. Die Erbrin-
gung von Videosprechstunden im Rahmen dieser Vereinba-
rung wird gemäß § 291g SGB V definiert als synchrone 
Kommunikation zwischen einem Arzt und einem ihm bekann-
ten Patienten über die dem Patienten zur Verfügung stehen-
de technische Ausstattung, ggf. unter Assistenz, z. B. durch 
eine Bezugsperson, im Sinne einer Online-
Videosprechstunde in Echtzeit, die der Arzt dem Patienten 
anbieten kann. 
§ 2 Bestimmungen zum Datenschutz 
(1) Der Videodienstanbieter und der Vertragsarzt haben für 
die Verarbeitung personenbezogener Patientendaten die 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, die sich ins-
besondere aus den Vorschriften des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) 
sowie des Zehnten Sozialgesetzbuchs (SGB X) ergeben. Bei 
der konkreten Umsetzung kann sich der Vertragsarzt an den 
„Empfehlungen zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz 
und Datenverarbeitung in der Arztpraxis“ der Bundesärzte-
kammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung orien-
tieren.  
(2) Im Hinblick auf die Datensicherheit hat der Vertragsarzt in 
seinen Räumlichkeiten zu gewährleisten, dass bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen entsprechend § 9 BDSG 
eingehalten werden.  
§ 3 Anforderungen an die Teilnehmer zur Durchführung 
der Videosprechstunde 
Die Vereinbarungspartner sind sich einig, dass die Teilnah-
me an der Videosprechstunde für beide Teilnehmer freiwillig 
ist. Die Videosprechstunde hat zur Gewährleistung der Da-
tensicherheit und eines störungsfreien Ablaufes in geschlos-
senen Räumen, die eine angemessene Privatsphäre sicher-
stellen, stattzufinden. Zu Beginn der Videosprechstunde hat 
auf beiden Seiten eine Vorstellung aller im Raum anwesen-
den Personen zu erfolgen. Aufzeichnungen jeglicher Art sind 
während der Videosprechstunde nicht gestattet.  
§ 4 Anforderungen an den Vertragsarzt  
(1) Die apparative Ausstattung umfasst einen Bildschirm, 
eine Kamera, ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Deren 
Funktionalitäten können auch vollständig oder teilweise in 
einem Gerät vereint sein. Die elektronische Datenübertra-
gung sowie der Bildschirm und die Kamera müssen die in 
Anlage 1 definierten Standards erfüllen und die Kommunika-
tion mit dem Patienten ermöglichen.  
(2) Der Vertragsarzt informiert den Patienten über die Video-
sprechstunde entsprechend der Anforderungen an die Teil-
nehmer zur Durchführung der Videosprechstunde gemäß § 3 
und holt eine schriftliche Einwilligung des Patienten in die 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung ein, die die 
Anforderungen des § 4a BDSG erfüllt und die der Patient 
jederzeit widerrufen kann.  
(3) Die Videosprechstunde darf nur von einem Vertragsarzt 
durchgeführt werden. 

§ 5 Anforderungen an den Videodienstanbieter 
(1) Der für die Videosprechstunde genutzte Videodienstan-
bieter muss die folgenden Anforderungen erfüllen:  

1. Der Arzt muss sich für den Videodienst registrieren.  

2. Der Videodienst muss keinen Zweitzugang vorhalten. So-
fern ein Zweitzugang für Praxispersonal möglich ist, darf 
dieser allein und ausschließlich zu organisatorischen Zwe-
cken im Zusammenhang mit der Videosprechstunde genutzt 
und mit diesem keine Videosprechstunde durchgeführt wer-
den.  
3. Patienten müssen sich ohne Account anmelden können, 
der Klarname des Patienten soll für den Arzt erkennbar 
sein. Der Zugang darf nur zum Kontakt mit dem initiieren-
den Arzt führen und muss zeitlich auf höchstens einen Mo-
nat befristet sein.  
4. Der Videodienstanbieter muss gewährleisten, dass der 
Arzt die Videosprechstunde ungestört, z .B. ohne Signalge-
räusche weiterer Anrufer, durchführen kann.  
5. Die Übertragung der Videosprechstunde erfolgt über ei-
ne Peer-to-Peer-Verbindung, ohne Nutzung eines zentra-
len Servers. Ein zentraler Server darf lediglich zur Ge-
sprächsvermittlung genutzt werden.  
6. Der Videodienstanbieter muss gewährleisten, dass 
sämtliche Inhalte der Videosprechstunde während des ge-
samten Übertragungsprozesses nach dem Stand der 
Technik Ende-zu-Ende, beispielsweise nach der Techni-
schen Richtlinie 02102 des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik in der jeweils aktuell gültigen Fas-
sung, verschlüsselt sind.  
7. Die eingesetzte Software muss bei Schwankungen der 
Verbindungsqualität bezüglich der Ton- und Bildqualität 
adaptiv sein. Die Entscheidung über die Durch- bzw. Fort-
führung der Videosprechstunde bei abnehmender Ton- und 
Bildqualität obliegt den Gesprächsteilnehmern. Sofern 
Konkretisierungen zu den Anforderungen an die bei der 
Übertragung einzusetzende Technik sowie Bild- und Ton-
qualität erforderlich sind, werden diese in einem anwen-
dungsspezifischen Anhang zu dieser Anlage zum Bundes-
mantelvertrag-Ärzte indikationsbezogen geregelt.  
8. Sämtliche Inhalte der Videosprechstunde dürfen durch 
den Videodienstanbieter weder eingesehen noch gespei-
chert werden.  
9. Videodienstanbieter dürfen nur Server in der EU nutzen. 
Alle Metadaten müssen nach spätestens drei Monaten ge-
löscht werden und dürfen nur für die zur Abwicklung der 
Videosprechstunde notwendigen Abläufe genutzt werden. 
Die Weitergabe der Daten ist untersagt.  
10. Die Nutzungsbedingungen müssen vollständig in deut-
scher Sprache und auch ohne vorherige Anmeldung online 
abrufbar sein.  
11. Das Schalten von Werbung im Rahmen der Video-
sprechstunde ist untersagt.  

(2) Der Anbieter muss den Nachweis führen, dass er die 
Anforderungen an die Gewährleistung der Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten 
(nach a) und b)) sowie die inhaltlichen Anforderungen (nach 
c) gemäß Abs. 1 erfüllt.  
Diese Nachweise können erbracht werden durch:  

a) Informationssicherheit:  
(1) ein Zertifikat des Bundesamtes für die Sicherheit in 
der Informationstechnik oder  
(2) ein Zertifikat über die technische Sicherheit von einer 
von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkre-
ditierten Stelle.  

b) Datenschutz:  
(1) ein Gütesiegel, das von einer unabhängigen Daten-
schutzaufsichtsbehörde vergeben bzw. anerkannt wurde 
oder  
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(2) ein Datenschutzzertifikat von einer von der Deutschen 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditierten Stelle.  

c) Inhalte:  
ein Zertifikat oder Gutachten oder Vergleichbare Bestäti-
gung von einer von der Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) akkreditierten Stelle. 

§ 6 Weiterentwicklung 
Sofern sich aus den Erfahrungen mit den Videodiensten 
nach dieser Vereinbarung der Bedarf zur Anpassung ergibt, 
nehmen die Vereinbarungspartner die Verhandlungen wieder 
auf.  
§ 7 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Klauseln oder Bestimmungen dieses Vertra-
ges ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll 
eine Bestimmung gelten, die dem zulässiger Weise am 
nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben 
oder gewollt hätten, wenn sie die Regelungsbedürftigkeit 
bedacht hätten.  
§ 8 Inkrafttreten und Kündigung 
(1) Diese Vereinbarung tritt zum 1. Oktober 2016 in Kraft und 
gilt auf unbestimmte Zeit.  
(2) Vergütungen von Leistungen auf Grund dieser Vereinba-
rung erfolgen nach den Regelungen des Einheitlichen Be-
wertungsmaßstabes ab dem 1. Juli 2017.  
(3) Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von sechs Mona-
ten zum Jahresende ordentlich gekündigt werden. Im Fall der 
Kündigung gelten die Inhalte der gekündigten Vereinbarung 
bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung fort.  

Anlage 1 Technische Anforderungen an die apparative 
Ausstattung der Arztpraxis 
Die Vereinbarungspartner sind sich einig, dass zur Durchfüh-
rung der Videosprechstunde folgende Voraussetzungen 
gegeben sein müssen:  
 Kamera  
 Bildschirm (Monitor, Display etc.):  

- Bildschirmdiagonale: mindestens 3 Zoll  
- Auflösung: mindestens: 640x480 px  

 Bandbreite: Mindestens 2000 kbit/s im Download  
 Mikrofon und Tonwiedergabeeinheit müssen vorhanden 

sein  
 

 

Die vollständige Vereinbarung über die Anforderun-
gen an die technischen Verfahren zur Videosprech-
stunde gemäß § 291g Absatz 4 SGB V - Anlage 31b 
zum Bundesmantelvertrag - Ärzte kann unter 
www.kbv.de nachgelesen werden. 


